
RBO Außenstelle Pfarrkirchen Tagesstempel, Dienst-/Geschäftsstellennummer der Annahmestelle

Geschäftsstelle der VGRI

Bahnhofstraße 23a, 84347 Pfarrkirchen

Tel.: 08561 3796, Fax 08561 6294

Email: rbo.pfarrkirchen@deutschebahn.com

Für 1/2 Jahr gültige Bescheinigung hat vorgelegen 

( Immatrikulationsbescheinigung )

Ja Nein

Antrag Campusticket für ein Semester (mit Fahrpreisanteil des Landkreises Rottal-Inn)

 Student FH: ________________________________________________

Ich bestelle die unten näher bezeichnete Semesterkarte mit Gültigkeit ab 1. des Mona .
Sommersemester: April - September (Bestellung bis 15.02.) oder Wintersemester: Oktober - März (Bestellung bis 15.08.)
Die geltenden Tarifbestimmungen und die auf der Rückseite abgedruckten „ Besonderen Bedingungen“ erkenne ich ausdrücklich an. Falls ich bei Änderung eine 
neue Jahreskarte erhalte, verpflichte ich mich, die bisher benutzte Semesterkarte bis spätestens fünf Tage nach Beginn der Geltungsdauer der neuen Semester-        
karte an die o.g. Anschrift zu senden. Ich bin damit einverstanden, dass meine persönlichen Angaben zum Zwecke der Abwicklung dieses Vertrages mittels EDV
gespeichert und verarbeitet werden. Eine Weitergabe der Daten erfolgt nur an das Landratsamt Rottal-Inn zur Auszahlung des Zuschussbetrages.

Datum Name, Vorname in Blockbuchstaben Unterschrift des Bestellers  (ggf. gesetzlichen Vertreters)

Name, Vorname (Karteninhaber) Geprüft und ergänzt durch Verkehrsunternehmen:

Straße, Hausnummer

PLZ, Wohnort / Gemeinde

Bus-km: Preis:

Zone:

Ermächtigung zum Einzug von Forderungen mittels Lastschrift 

Hiermit ermächtige ich Sie bis auf Widerruf, ab 1. des Monats das Fahrgeld für die unten bezeichnete Semesterkarte
monatlich im voraus zu Lasten des angegebenen Giro-Kontos mittels Lastschrift einzuziehen. Die Einzugsermächtigung schließt eine Erhöhung oder Verringerung
der Monatseinzüge bei Änderung des Geltungsbereiches der Semesterkarte oder bei Tarifänderung ein. Mir ist bekannt, dass die Abonnement-Preise nur dann
gewährt werden, wenn das Abonnement ununterbrochen 6 Monate besteht. Bei vorzeitiger Kündigung ermächtige ich Sie, etwa nach den Tarifbestimmungen
nachzuzahlende Beträge von dem aufgeführten Konto abzubuchen. Die Gesamtschuldnerschaft mit dem Besteller wird anerkannt (gilt nur, wenn Besteller 
und Kontoinhaber nicht dieselbe Person sind). Bei Beanstandungen von Abbuchungen werde ich mich direkt an Sie wenden. 

Datum Name, Vorname in Blockbuchstaben Unterschrift des Kontoinhabers

Bankleitzahl Kontonummer Geldinstitut

IBAN

BIC

Anschrift des Kontoinhabers (wenn nicht gleichzeitig Besteller)

Gewünschte Bahn- / Bus- Verbindung: Ich habe diese Bahn- / Bus- Verbindung

von noch nicht regelmäßig genutzt

nach bereits regelmäßig benutzt (Dauerkarte)

über mit etwa Monatskarten/Jahr

Ausgabe-Nr. Fahrausweis

 Kündigung  

Hiermit kündige ich das Campusticket für 6 Monate und hebe die Ermächtigung zum Einzug von Forderungen mittels Lastschrift zum Ablauf des

Monats auf. Das Campusticket für 6 Monate überbringe ich bis zum 5. des folgenden Monats an o. g. Anschrift. 
Gleichzeitig ermächtige ich Sie ggf. von mir noch zu zahlende Beträge von meinem Konto abzubuchen. 

Unterschrift des Bestellers  (ggf. gesetzlichen Vertreters) Unterschrift des Kontoinhabers (nur erforderlich, wenn nicht mit Besteller identisch)

_________€
genutzt

Relation-Nr.Linien-Nummer:

Bankeinzug EUR
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Geburtsdatum: Telefon:

Nachrichtlich:

Fahrpreisanteil

des Landkreises

für 12 Monate

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass das Verkehrsunternehmen im Zusammenhang mit der Bestellung eine Bonitätsprüfung vornimmt. 

Nummer

Monat: Jahr:
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Erstantrag
  Abo-Nummer

gefördert durch den 

Landkreis Rottal-Inn



Besondere Bedingungen des Landkreises Rottal-Inn

(1)

(2)

a)

b)

c)

d)

(3)

(4)

(5)

Das Campusticket ist vom Fahrgast für sechs Monate mit einem besonderen Vordruck zu bestellen.                                    

Laufzeiten:                                                                                                                                                                 

Sommersemester - April bis September (Bestellung bis 15.02.)                                                                                                

Wintersemester - Oktober bis März (Bestellung bis 15.08.)                                                                                                       

Die monatliche Bezahlung erfolgt mittels Bankeinzugsverfahren durch die VG Rottal-Inn. Die 

Bankeinzugsermächtigung ist mit dem Bestellvordruck zu erteilen.

Wird ein Campusticket innerhalb der Laufzeit gekündigt, wird für den abgelaufenen Zeitraum der Unterschied zwischen 

den ermäßigten Monatsbeträgen und den Preisen nach der Preistafel Schülermonatskarten nacherhoben. Von einer 

Nacherhebung kann in schwerwiegenden Gründen abgesehen werden.

Im übrigen gelten die Bestimmungen in § 25 (Stammkunden-Abonnement) und § 26 (Schülermonatskarten) des VGRI-

Tarifs.

Das Campusticket muss vom Fahrgast mit einem aktuellen Lichtbild versehen werden.

Das Campusticket endet automatisch nach 6 Monaten Gültigkeit und wird nicht verlängert.                                                   

Bei Bedarf muss das Campusticket für 6 Monate zum folgenden Semester unter Vorlage einer gültigen 

Immatrikulationsbescheinigung neu beantragt werden.

Das Campusticket kann nur von Studenten unter Vorlage einer aktuellen Immatrikulationsbescheinigung beantragt 

werden und wenn von Dritten der Fahrpreis für mindestens eine Monatskarte nach der regulären Preistafel 

übernommen wird.                                                                                                                                                                       

Die Fahrpreiszusammensetzung (Fahrgastanteil/ Anteil Dritter) des Campusticket ist in der Sonderpreistafel Anlage 9 

VGRI-Tarif ersichtlich.

Die Ausgabe des Campustickets ist zwischen dem jeweiligen Dritten und der VG Rottal-Inn in einer schriftlichen 

Vereinbarung zu regeln. 

Grundsätzlich gelten nachstehende Bedingungen: 



Campusticket




